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Kleine Anfrage
des Abg. Eugen Schlachter GRÜNE

und

Antwort
des Finanzministeriums 

Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Steuerrechtsänderungen mit welchen Einzelregelungen sind für die
Jahre 2008, 2009 und 2010 jeweils zu verzeichnen?

2. Welche finanziellen Auswirkungen hatten/haben diese Steuerrechtsände-
rungen im Einzelnen in den jeweiligen Haushaltsjahren 2008, 2009, 2010
und 2011 ff.

a) auf den Haushalt des Landes und

b) auf die Haushalte der Kommunen insgesamt in Baden-Württemberg?

23. 06. 2010

Schlachter GRÜNE

B e g r ü n d u n g

In den Jahren 2008 bis 2010 hat es eine Reihe von Steuerrechtsänderungen
gegeben, welche sowohl für die Länder als auch für die Kommunen erhebliche
finanzielle Auswirkungen haben.

Eingegangen: 28. 06. 2010 / Ausgegeben: 28. 07. 2010 1
Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Juli 2010 Nr. 5–0432.1/2 beantwortet das Finanzmi-
nisterium die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Steuerrechtsänderungen mit welchen Einzelregelungen sind für die
Jahre 2008, 2009 und 2010 jeweils zu verzeichnen?

2. Welche finanziellen Auswirkungen hatten/haben diese Steuerrechtsände-
rungen im Einzelnen in den jeweiligen Haushaltsjahren 2008, 2009, 2010
und 2010 ff.

a) auf den Haushalt des Landes und

b) auf die Haushalte der Kommunen insgesamt in Baden-Württemberg?

Die Fragen 1 und 2 werden zusammengefasst beantwortet. 

Die finanziellen Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen, welche in der
Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum heutigen Tage im Bundesgesetzblatt ver-
kündet wurden, können der beigefügten Anlage entnommen werden.

Hierbei wurden die finanziellen Auswirkungen für den Landeshaushalt und die
Gemeindehaushalte in Baden-Württemberg in den einzelnen Haushalts-/Kas-
senjahren nach Berücksichtigung der Verteilungswirkungen des bundesstaat-
lichen und kommunalen Finanzausgleichs (netto) dargestellt.

Die finanziellen Auswirkungen für das Land Baden-Württemberg basieren
auf den Finanztableaus zu den jeweiligen Gesetzgebungsverfahren. Diese 
Tableaus enthalten dabei jeweils Schätzungen, die im Regelfall nach dem
Stand des Jahres vor Inkrafttreten der Neuregelung erarbeitet wurden. Somit
liegen den Maßnahmen unterschiedliche Entstehungsjahre mit teilweise ab-
weichenden wirtschaftlichen Verhältnissen zugrunde. Eine statistische Erfas-
sung der tatsächlichen Auswirkungen ist nicht möglich, weil dies die Fort-
schreibung fiktiver Veranlagungen zum Rechtsstand vor Inkrafttreten der je-
weiligen Steuerrechtsänderung erfordern würde. 

Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Steuerrechtsänderungen wur-
den für die Zeiträume dargestellt, für welche eine Schätzung im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens erfolgt ist. 

Stächele 

Finanzminister
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